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Haftung und Versicherungsschutz fHaftung und Versicherungsschutz fHaftung und Versicherungsschutz fHaftung und Versicherungsschutz für Üür Üür Üür Übungsleiterbungsleiterbungsleiterbungsleiter 

Einen 100-prozentigen Schutz vor Unfällen gibt es im Sport nicht. Dennoch ist das gedankliche 
Vorwegnehmen der Situationen und die Prüfung möglicher Gefahrenherde unerlässlicher Bestand-
teil von verantwortungsvollen Sportangeboten. Übungsleiter/innen von Sportvereinen, die Sport-
ler/innen jeglicher Altersstufe betreuen, fällt damit eine sehr wichtige Aufgabe zu. Wie es mit der 
Haftung und dem Versicherungsschutz für die Übungsleiter/innen aussieht, möchten wir anhand 
der folgenden Beispiele exemplarisch darstellen:  

Was muss ein Übungsleiter in Verbindung mit dem Bringen und Abholen der Kinder be-
rücksichtigen?  

Zeit, Ort und Bedingungen müssen ebenso wie die abholenden Personen bestimmt sein. Wird das 
Kind nicht abgeholt, sollten Informationen über den Heimweg bekannt sein. Eventuelle gesundheitli-
che Gegebenheiten bei den Kindern müssen geklärt sein, bei Sportangeboten wie Schwimmen und 
Rad fahren sollten die Eltern zudem die Fähigkeiten der Kinder bescheinigen bzw. ihr Einverständnis 
zur Teilnahme erklären.  

Was muss ein Übungsleiter bei der Betreuung von Kindern beachten?  
Die Einhaltung seiner Aufsichtspflicht. Sie erstreckt sich von der vorsorglichen Ermahnung über die 
Aufstellung von Geboten und Verboten bis hin zur Überwachung und dem notwendigen Eingreifen. 
Verletzt sich ein Kind, muss der Übungsleiter sofort Hilfe leisten. Durch die vorsorgliche Ermah-
nung "Ihr bleibt solange auf der Bank sitzen" kann sich der Übungsleiter um das verletzte Kind 
kümmern.  

Was macht ein Übungsleiter, wenn er nicht pünktlich zur Übungsstunde erschei-
nen kann?  
Den Hausmeister oder seine Vertretung informieren. Wenn der Hausmeister die Kinder oder Ju-
gendlichen in die Halle oder auf den Sportplatz lässt, ist dieser für die Aufsicht verantwortlich. 
Empfehlenswert ist eine grundsätzliche Absprache mit den Eltern für diesen Fall.  

Wie ist eigentlich ein Übungsleiter versichert?  
Üblicherweise ist das Risiko aus einer Übungsleiter-Tätigkeit nicht durch die Privat-
Haftpflichtversicherung gedeckt. Insofern kommt der Absicherung durch den ARAG-
Sportversicherungsvertrag besondere Bedeutung zu. Der oder die Übungsleiter/in kann auf eine 
umfangreiche Absicherung im Bereich der Haftpflicht-, Unfall- und Rechtschutzversicherung zu-
rückgreifen. Einzelheiten sind den vertraglichen Bestimmungen zu entnehmen, die beim Vorstand 
des Vereins eingesehen werden können.  



 
 
 
 

Jochen Griesmeier 
27. November 2009 

Seite 2 von 3 
 

 
Jochen GriesmeierJochen GriesmeierJochen GriesmeierJochen Griesmeier    Telefon:Telefon:Telefon:Telefon:  (07151)  9 82 21-19 eMail:eMail:eMail:eMail:        Anschrift:Anschrift:Anschrift:Anschrift:    
Geschäftsführer Fax:Fax:Fax:Fax:        (07151) 9 82 21-29 jochen.griesmeier@vfl-waiblingen.de Oberer Ring 1; 71332 Waiblingen 

  xxxx                x  x  GeschäftsführungGeschäftsführungGeschäftsführungGeschäftsführung 

 

Pflichten des Übungsleiters 

 

1. Pflicht zur Information 

Die Jugendorganisation bzw. der Veranstalter einer Aktivität und der Jugendleiter haben sich vor 
Beginn der Freizeit oder bei regelmäßigen Gruppenstunden laufend über die persönlichen Verhält-
nisse der Aufsichtsbedürftigen zu informieren.  

2. Pflicht zur Vermeidung von Gefahrenquellen 

Der Jugendleiter ist verpflichtet, selbst keine Gefahrenquellen zu schaffen sowie erkannte Gefah-
renquellen zu unterbinden.  

 

3. Pflicht zur Warnung vor Gefahren 

Von Gefahrenquellen, auf deren Eintritt oder Bestand der Jugendleiter keinen Einfluss hat, sind die 
Aufsichtsbedürftigen entweder fernzuhalten (Verbote), zu warnen oder es sind ihnen Hinweise zum 
Umgang mit diesen Gefahrenquellen zu geben.  

 

4. Pflicht, die Aufsicht auszuführen  

Hinweise, Belehrungen und Verbote werden aber in den meisten Fällen nicht ausreichen. Der Ju-
gendleiter hat sich daher stets zu vergewissern, ob diese von den Aufsichtsbedürftigen auch ver-
standen und befolgt werden.  

 

Bei Verletzung der Aufsichtspflicht besteht Deckungsschutz über den Sportversi-
cherungsvertrag.    
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SchadenSchadenSchadenSchadensbeispielesbeispielesbeispielesbeispiele zur  zur  zur  zur AufsichtspflichtAufsichtspflichtAufsichtspflichtAufsichtspflicht 

Rainer S. war schon frühzeitig in der von seinem Verein angemieteten Sporthalle, um die Geräte 
für später Zirkeltraining mit seiner Jugendmannschaft aufzubauen. Eigentlich war er noch mit ei-
nem zweiten Trainer verabredet, der ihm helfen sollte, aber dieser war bisher noch nicht da. Also 
fing Rainer S. schon einmal ohne ihn an.  

Als er die Geräte soweit aufgebaut hatte, erschienen bereits die ersten Jungen in der Halle. Weil 
der zweite Trainer aber immer noch fehlte, verließ Rainer S. die Sporthalle, um seinen Kollegen 
anzurufen. Vorher bat er allerdings die 9-jährigen Kinder mit Nachdruck, ohne ihn nicht an die Ge-
räte zu gehen.  

Zum Telefonieren ging er kurz in einen Nebenraum. Während des Gesprächs kam plötzlich ein Ju-
gendlicher aus seiner Mannschaft aufgeregt ins Zimmer und sagte, dass etwas Schlimmes passiert 
sei. Rainer S. lief sofort in die Halle, um nachzuschauen. Auf dem Boden neben dem Stufenbarren 
lag Marc.  

Marc war trotz des ausdrücklichen Verbots auf den Stufenbarren gestiegen und von dort hinunter 
auf den Hallenboden gestürzt. Rainer S. informierte den Notarzt, der das Kind sofort ins nächste 
Krankenhaus brachte, wo die Ärzte eine schwere Verletzung an der Wirbelsäule feststellten, die 
voraussichtlich einen bleibenden Schaden nach sich ziehen wird.  

Wer muss aber nun für diesen Schaden aufkommen? Rainer S. hatte zwar ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass die Jugendlichen nicht an die Sportgeräte sollten. Kindern im Alter von 9 Jahren 
kann man aber noch nicht die n?e Einsicht dafür abverlangen. Der Übungsleiter hätte diese also auf 
keinen Fall unbeaufsichtigt lassen dürfen. Er hatte seine Aufsichtspflicht verletzt und hatte daher 
für den eingetretenen Schaden zu haften. Die Eltern des Kindes machten in seinem Namen 
Schmerzensgeld und weitere Schadensersatzansprüche geltend.  

Hilfesuchend wandte sich Rainer S. ? seinen Verein an die ARAG Sportversicherung und meldete 
den Vorfall dem zuständigen Versicherungsbüro Die Sporthaftpflichtversicherung der ARAG Versi-
cherung stellte den Trainer nach eingehenden Ermittlungen von allen Ansprüchen frei und über-
nahm auch die weitere Schadensabwicklung.  

 

 


